Offentliche Niederschrift N _
Maxhiitte %* Haidhof

Eine Stadt zeigt Gesicht

Sitzung des Stadtrates
Ort: Sitzungssaal des Rathauses, Regensburger Str. 18
Sitzungstag: Donnerstag, den 16.04.2026 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

| Name der Stadtratsmitglieder

‘ Name, Vorname Anmerkung Funktion

Vorsitzender:

Seidl, Rudolf
Mitglieder:

Bengler, Glinter
Bohm, Sibylle
Brunner, Franz
Duscher, Ludwig
Fischer, Andreas
Karl, Gabriele
Kick, Berthold
Meier, Matthias
Plank, Manfred
Rappl, Susanne
Reisinger, Christian
Roidl, Herbert
Rothauger, Paula
Schéffer, Eduard
Schmid, Josef

Schmidkunz, Franz, Dr.

Sebast, Tobias
Seebauer, Josef
Seidl, Lorenz
Viertlmeister, Horst

Weitere Anwesende:

Cesarz, Christian

Mehringer, Astrid
Spitzer, Alexander
Waiirstl, Karl-Peter

Erster Burgermeister

Stadtrat

Stadtratin

Zweiter Blrgermeister
Stadtrat

Stadtrat

Stadtratin

Stadtrat (bis 19:00 Uhr)
Stadtrat

Stadtrat

Stadtratin

Stadtrat

Stadtrat

Stadtratin

Stadtrat

Dritter Burgermeister
Stadtrat

Stadtrat

Stadtrat

Stadtrat

Stadtrat

Leiter Bauverwaltung
Stadtkdmmerin
Leiter Controlling
Geschaftsleitung
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Entschuldigt fehlen:

Mitglieder:

Hebauer, Johannes Entschuldigt. Stadtrat
Markgraf-Rank, Sigrid Entschuldigt. Stadtratin
Stadlbauer, Josef Entschuldigt. Stadtrat
WeiR, Johannes, Dr. Entschuldigt. Stadtrat
Gaste

Herr Norbert Wanner, MZ
Herr Andreas Pannier, Kanzlei Avocado

Der Vorsitzende eroffnete die Sitzung und begriite die Stadtrate und die Gaste.

Er stellte die ordnungsgemafie Ladung und Beschlussfahigkeit der Sitzung fest. Gegen die heuti-
ge Tagesordnung bestanden keine Einwénde. Es wurden keine Anderungen oder Ergidnzungen
vorgeschlagen. Die Tagesordnung gilt somit als angenommen.

Gegen das Stadtratsprotokoll vom 05.02.2026 wurden keine Einwande erhoben. Es gilt somit
als angenommen.
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Tagesordnung:

1. Bericht

2. Bekanntgaben

2.1 Bekanntgabe; anonyme Urnenbestattung - Kosten

10.

11.

12.

13.

Vorlage: 2026/034
Anfragen

Bauantrag auf Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 5 Garagen und 3 Stellpldtzen
auf dem Grundstiick Regenstaufer StraBe 7 in 93142 Maxhiitte-Haidhof, Ortsteil Pon-
holz, mit der Flurnummer 73/5 in der Gemarkung Ponholz

Vorlage: 2026/052

Bauantrag auf Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 10 Parteien auf dem Grundstiick
KnappenstraBe 1 in 93142 Maxhiitte-Haidhof mit den Flurnummern 102/6 und 1866/4
in der Gemarkung Maxhiitte-Haidhof

Vorlage: 2026/033

5. Anderung des Bebauungsplans "Sondergebiet Einkaufszentrum Am Stadtpark"; An-
derungs- und Billigungsbeschluss
Vorlage: 2026/045

ErschlieBungsrecht; Erstmalige Herstellung der AnliegerstraBe "Josefiweg"
Vorlage: 2026/046

Erneuerung Elektrik + Infrastruktur, Bauhof; Vergabe Tiefbauarbeiten
Vorlage: 2026/048

Erneuerung Elektro + Infrastruktur, Bauhof - Vergabe Elektroarbeiten
Vorlage: 2026/049

Gasbeschaffung; Abschluss eines Dienstleistungsvertrag fiir die Durchfiihrung von
Biindelausschreibungen
Vorlage: 2026/035

Ortliche Rechnungspriifung des HHJahres 2024; Feststellung der Jahresrechnung 2024
und Entlastung
Vorlage: 2026/047

Abschlusssitzung des Stadtrates der Wahlperiode 2020/2026; Abschlussworte des 1.
Biirgermeisters
Vorlage: 2026/039

Abschlusssitzung des Stadtrates; Abschlussworte von Frau Stadtratin Gabriele Karl fiir
die ausscheidenden Stadtradtinnen und Stadtrite Vorlage: 2026/04
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Offentlich beschlieBend

TOP 1 Bericht

Baustellenbericht:

Mitteilung Bergbauamt

Die Sanierung des Tagesbruchs in der August-Henkel-StraRe ist weitestgehend
abgeschlossen, so dass die Wiederherstellung der Stralde zeitnah erfolgen und die
Vollsperrung aufgehoben werden kann.

Ab dem 16.04. beginnen die Erkundungsbohrungen auf den beiden Schachten vor
dem Rathaus

Energieoptimierung Rathaus u. Mittelschule

Die Tiefbauarbeiten inkl. Leerrohrverlegung, Installation des Kabelzugschachtes
sowie der Verzug der Kabel ist bereits erfolgt. Aktuell laufen die Vorbereitungen
fir die interne Verkabelung in den beiden Gebauden. Nach Abschluss dieser Ar-
beiten, kann der Zusammenschluss des Rathauses mit der Mittelschule erfolgen.
Ein genauer Termin wird gerade noch eruiert, da einige zeitaufwandige Vorleis-
tungen (z.B. Server Backups und Server herunterfahren) notwendig sind.

Erneuerung Energienetz Bauhof
Nach dem erfolgten Beschluss zu Vergabe der Tiefbauarbeiten und der Elektroar-
beiten, ist vorgesehen die Ausfihrung der Leistungen Anfang Mai zu beginnen.

Erneuerung Sportplatz Mittelschule

Die Planung fir die Erneuerung des Sportplatzes ist abgeschlossen und die Aus-
schreibung wird vorbereitet. Parallel wird bei der Regierung der Oberpfalz ein
entsprechender FAG-Forderantrag gestellt (50% Forderquote). Nach Eingang des
Zustimmungsbescheids werden die Leistungen ausgeschrieben.
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TOP 2

Bekanntgaben
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TOP 2.1 Bekanntgabe; anonyme Urnenbestattung - Kosten

l.
Sachverhalt:

In der Stadtratsitzung vom 27.11.2025 fragte Stadtrat Glinter Bengler, ob bei einer anonymen
Urnenbestattung eine Geblhrenpflicht bestiinde.

Grundsatzlich ist die anonyme Urnenbestattung in der Friedhofssatzung geregelt und demnach
ist diese Bestattungsart moglich.

Da in der Vergangenheit eine solche Bestattung auf den staddtischen Friedhéfen nicht moglich
war, wurde keine eigene Gebilhren in der Friedhofsgeblihrensatzung festgelegt. Aktuell fallt
diese Bestattungsvariante unter den § 4 Abs. 1 Buchst. d der Friedhofsgebihrensatzung. Damit
wirde fir die anonyme Bestattung eine Gebuhr in Hohe von 510,00 € fallig.

Eine anonyme Urnenbestattung kann aus wirtschaftlicher Sicht nicht ohne die Erhebung von
Gebihren erfolgen. Da eine anonyme Bestattung mangels Grabmal bisher nicht moéglich war,

miusste dieser Punkt in der ndchsten Geblihrenkalkulation im Jahr 2028 mit bertcksichtigt wer-
den.

.
Beratung:

Fraktion Blindnis90/Die Griinen, wie ist der Ablauf der ,,anonymen Urnenbestattung” geregelt?
Der Vorsitzende wies darauf hin das anonyme Urnenbestattungen erst ab 2028 aus gebihren-

rechtlichen Griinden maéglich seien. Bis dahin wird eine nahere Definition des Ablaufs erfolgen.

Il.
Kenntnisnahme:

Die Stadtrate nehmen vom Sachvertrag Kenntnis.
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TOP3 Anfragen

Es lagen keine Anfragen vor.
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TOP4 Bauantrag auf Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 5 Garagen und 3
Stellplatzen auf dem Grundstiick Regenstaufer StraBe 7 in 93142 Maxhiitte-
Haidhof, Ortsteil Ponholz, mit der Flurnummer 73/5 in der Gemarkung Ponholz

l.
Sachverhalt:

Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils von Pon-
holz und ist im Flachennutzungsplan als landwirtschaftliche Flache dargestellt.

Trotz der Darstellung als landwirtschaftliche Flache ist es auf Grund der Gebaudeflucht als In-
nenbereich anzusehen.

Flr dieses Grundstiick gibt es bereits eine genehmigte Bauvoranfrage fiir ein Einfamilienhaus.

§34 BauGB: ,Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulassig,
wenn es sich nach Art (z.B. Wohnen) und MaR (GroRRe) der baulichen Nutzung, der Bauweise
und der Grundstiicksflache, die Giberbaut werden soll, in die Eigenart der naheren Umgebung
einfligt und die Erschliefung gesichert ist.”

Das eingereichte Haus hat einen Grundriss von 21,49 m X 12,30 m. Das bestehende Wohnhaus
,Birkenweg 8“ hat dhnliche Maf3e beim Grundriss: 20,73 m X 9,90 m. Die Eigenart der ndheren
Umgebung (Wohnen) entspricht dem Bauvorhaben nach der BauNVO.

Die GRZ-Wohnhaus (0,28) und die GFZ (0,78) sind auch im gesetzlichen Rahmen der Orientie-
rungswerte des §17 BauNVO: GFZ: 1,2 und GRZ: 0,4

Aus Sicht der Verwaltung sind die Vorgaben des §34 BauGB erfillt.
Die Stadtwerke haben keine Einwande gegen das Bauvorhaben. Ein Entwdsserungsplan ist
nachzureichen.

Das Vorhaben liegt im Wasserschutzgebiet Hagenau IlIB.
Die Stellplatze sind in ausreichender Anzahl vorhanden.

.
Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. Eine mogliche Zustimmung nach
§ 36a BauGB wird ebenfalls erteilt.

Ja 21 Nein O
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TOP5 Bauantrag auf Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 10 Parteien auf dem
Grundstiick KnappenstraBe 1 in 93142 Maxhiitte-Haidhof mit den Flurnummern
102/6 und 1866/4 in der Gemarkung Maxhiitte-Haidhof

l.
Sachverhalt:

Der Tagesordnungspunkt wurde am 25.03.2026 vom Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss
behandelt, abgesetzt und auf die nachste Stadtratssitzung verwiesen (Fristablauf Zustimmung
nach § 36a BauGB: 27.04.2026). Die Verwaltung wurde beauftragt vom Landratsamt die Griinde
fir die nicht-Einfligung zu erfragen.

Das Landratsamt teilte Herrn Berg mit, dass das Vorhaben viel zu massiv / wuchtig ist. Es wurde
ferner mitgeteilt, dass Vorhaben nach § 36a BauGB mit der Zustimmung der Stadt genehmigt
werden kdnnte.

Sachverhalt zum Vorhaben:

Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils von
Maxhitte und ist im Flachennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet dargestellt.

Der Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss hat bereits am 10.12.2025 sein gemeindliches Ein-
vernehmen (§ 36 BauGB) fiir dieses Vorhaben erteilt.

Das Landratsamt Schwandorf ist der Auffassung, dass sich das Vorhaben nicht in die ndhere
Umgebung einflige. Jedoch kann mit Zustimmung der Gemeinde vom Erfordernis des Einfligens
in die nahere Umgebung abgewichen werden, wenn das Vorhaben der Errichtung eines Wohn-
gebdudes dient und auch unter Wirdigung nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen Be-
langen vereinbar ist. (§ 34 Abs. 3b BauGB).

Die Stadt Maxhitte-Haidhof wurde am 26.01.2026 vom Landratsamt aufgefordert die Zustim-
mung nach 36a BauGB zu erteilen.

Errichtung eines Wohngebdudes
Bei den Vorhaben handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit 10 Parteien

Nachbarliche Interessen

Abstandsflachen:
Die nach Art. 6 BayBO erforderlichen Abstandsflichen werden auf dem eigenen Grundstiick
eingehalten. Eine unzumutbare Verschattung oder Einmauerung angrenzender Grundstiicke
findet nicht statt.

Gebot der Riicksichtnahme:
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Aufgrund der geplanten Kubatur und Positionierung entstehen zwar Beeintrachtigungen wegen
Sichtbeschrankungen, da auf dem Grundstiick aktuell nur ein Einfamilienhaus steht. Die Beein-
trachtigungen durch die neue Bebauung sind jedoch nach Ansicht der Stadt nicht unzumutbar,
da sie nicht iber das im innerstadtischen Bereich lbliche Mal} hinausgehen. Auch eine erdri-
ckende Wirkung ist hier nicht erkennbar, da hier ein Entwurf gewahlt wurde, der sich durch die
Zweiteilung ins Geldnde einfligt.

Offentliche Belange

Gesunde Wohnverhaltnisse:

Die Anforderungen an Licht, Luft und Sonne werden erfiillt. Das Vorhaben tragt zur Schaffung
von dringend benétigtem Wohnraum bei, ohne die Wohnqualitdt der Umgebung durch Uber-
bauung negativ zu beeinflussen.

Larm und Verkehr:
Die durch 10 Wohneinheiten entstehende Verkehrsbelastung ist fiir eine ErschlieBungsstrale in
einem allgemeinen Wohngebiet (WA) ortsiiblich.

Flachennutzungsplan:
Das Vorhaben entspricht der Darstellung als ,, Allgemeines Wohngebiet” und unterstiitzt das Ziel
der Innenverdichtung vor AuBenentwicklung.

ErschlieBung:
Die verkehrsmaRige Anbindung sowie die Versorgung mit Wasser und Strom sind gesichert. Die
Entwasserung erfolgt Gber das bestehende Kanalnetz (mit Zustimmung der Stadtwerke).

Denkmalschutz:

Es sind keine Baudenkmaler oder Bodendenkmaler im unmittelbaren Umkreis betroffen, die
durch die Bebauung in ihrem Wesen beeintrachtigt wiirden. Die Kirche St. Barbara ist nach An-
sicht der Stadt in ausreichender Entfernung und fordert keinen Ensembleschutz.

Umwelt- und Naturschutz:

Durch die Nutzung einer innerortlichen Flache wird weiterer Flachenfrall im Aufenbereich
vermieden. Es liegen keine Hinweise auf geschiitzte Biotope oder artenschutzrechtliche Konflik-
te vor.

Das Vorhaben dient der Errichtung eines Wohngebaudes und ist auch unter Wiirdigung nach-
barlicher Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar.

Die ErschlieBung (StraRe und Entwdasserung) ist tatsdchlich und rechtlich gesichert. Die bendtig-
ten Stellplatze gemal Stellplatzsatzung sind vorhanden. Die Stadtwerke haben keine Einwadnde
gegen das Vorhaben.
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Il.
Beratung:

Der Bauamtsleiter informierte, wonach heute vor der Sitzung ein unmittelbarer Nachbar seine
Bedenken zuriickgezogen habe.

Das Bauvorhaben war am 25.03. 2026 auf der Tagesordnung des Umwelt- Bau- und Verkehrs-
ausschusses. Der Aufforderung der unteren Bauaufsichtsbehorde die Zustimmung nach §36a
Baugesetzbuch (Bauturbo) zu erteilen, wurde am 25.03.2026 nicht nachgekommen. Die Mit-
glieder des Bauausschusses vermissten die Griinde, die das Landratsamt veranlassten, das
Merkmal ,,des sich nicht Einfigens” festzustellen. Mit Geschaftsordnungsantrag wurde der Ta-
gesordnungspunkt abgesetzt und auf die Tagesordnung auf die heutige Stadtratssitzung ver-
wiesen. Die Verwaltung wurde gebeten beim Landratsamt eine Begriindung einzuholen. Auf
entsprechende Nachfrage teilte das Landratsamt mit, wonach das Vorhaben aus ihrer Sicht zu
massiv/wuchtig sei. Es wurde erganzt, wonach das Vorhaben trotzdem nach §36a Baugesetz-
buch (Bauturbo) mit der Zustimmung der Stadt genehmigt werden kann.

Fraktion Bindnis90/die Grunen, laut Landratsamt ist das Bauvorhaben zu massiv und zu wuch-
tig. Dies ist auch unsere Meinung. Die Anwendung des §36a Baugesetzbuch (Bauturbo) welcher
angewendet werden kann, wenn das Merkmal des ,nicht Einfligens” vorliegt, ist unserer Mei-
nung hier nicht anwendbar. Der Bauturbo wurde geschaffen, um schnell Wohnraum zu ermdg-
lichen, in der Regel durch flachensparende Aufstockungen. Das Bauvorhaben wird von uns ab-
gelehnt.

SPD-Fraktion, stimmt der fachlichen Stellungnahme des Landratsamtes zu und wird das Vorha-
ben ablehnen.

CSU-Fraktion, an anderer Stelle der Stadt wurden Vorhaben mit diesen Ausmalien problemlos
genehmigt. Die Fraktion sieht hier kein Problem des ,,sich Einfligens”.

UWM-Fraktion, auf dieser Parzelle konnten auch zwei freistehende Hauser gebaut werden. Die-
se wirden sich wesentlich besser in die umgebende Bebauung einfligen. Es sei damit zu rech-
nen, dass wenn die dort wohnenden Kinder einmal selbst Autos haben oder Besuch kommt, die

PKW auf der KnappenstralRe stehen werden.

JU-Fraktion, stimmt den Ausfiihrungen der CSU-Fraktion zu.

Il.
Beschluss:

Es wird die Zustimmung nach § 36a BauGB erteilt.

Ja 11 Nein 10
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TOP 6 5. Anderung des Bebauungsplans "Sondergebiet Einkaufszentrum Am Stadtpark";
Anderungs- und Billigungsbeschluss

l.
Sachverhalt:

Auf dem Geldande des Aldi-Marktes in der Nordgaustralle wird die Errichtung eines Getranke-
marktes geplant.

Der geplante Getrankemarkt befindet sich in einem Bereich, der im aktuell giltigen Bebau-
ungsplan als Flache fir Stellpldatze ohne Bauraum fiir Gebaude festgesetzt ist.

Um das Vorhaben realisieren zu kénnen, ist der Bebauungsplan zu dandern. Kiinftig wegfallende
Stellplatze wurden bereits im Norden des Grundstlicks ersetzt. Mit zusatzlicher Versiegelung ist
nicht zu rechnen, da im Bereich des Getrankemarktes bereits versiegelte Flachen fiir Stellplatze
vorgesehen waren.

Das Bauleitplanverfahren soll im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgefiihrt wer-
den. Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprifung und von dem Umweltbericht
abgesehen.

1.
Beschluss:

Der Stadtrat beschlieRt die 5. Anderung des Bebauungsplans ,Sondergebiet Einkaufszentrum
Am Stadtpark” im vereinfachten Verfahren gemafl § 13 BauGB und billigt den Entwurf in der
Fassung vom 25.03.2026.

Der Entwurf ist fir die Dauer eines Monats gemall § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich auszulegen.

Ebenso sind die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB
zur Stellungnahme aufzufordern.

Ja21 Nein 0
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TOP 7 ErschlieBungsrecht; Erstmalige Herstellung der AnliegerstraBe "Josefiweg"

l.
Sachverhalt:

Am nordostlichen Ende des Josefiweges in Melnerskreith ist die Bebauung von 5 weiterer Par-
zellen geplant. Dadurch entsteht zusatzlicher Anliegerverkehr, der tiber den nicht ausgebauten

Schotterweg abzuwickeln ware.

Die Verwaltung schlagt vor, im Falle einer zusatzlichen Bebauung von 5 weiterer Parzellen, den
Josefiweg als AnliegerstraRe auszubauen.

Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so diirfen diese Anlagen nur hergestellt werden, wenn sie
denin § 1 Absatz 4 bis 7 bezeichneten Anforderungen entsprechen (§ 125 Abs. 2 BauGB).

Abweichung von Mindestbreiten:

Der Josefiweg weist im Ausbaubereich eine bestehende Breite von lediglich ca. 4,3 m bis ca. 5,9
m auf. Ein Ausbau nach aktuellen Standard-Mindestbreiten fiir Begegnungsverkehr (Regelfahr-
breite ca. 5,5 m zzgl. Gehweg/Bankett) ist aufgrund der vorhandenen Grundstiicksgrenzen und
Bebauung nicht durchgangig realisierbar.

Die ErschlieBungsfunktion fiir die 5 neuen Parzellen ist auch bei einer reduzierten Breite von 4,3
m (im engsten Abschnitt) gewahrleistet. Da es sich um eine Sackgasse/Anliegerweg mit gerin-
gem Verkehrsaufkommen handelt, ist die Verkehrssicherheit durch gegenseitige Riicksichtnah-
me gegeben. Ein Grunderwerb zur Verbreiterung ware mit unverhaltnismafig hohen Kosten
und Aufwand verbunden.

Entwdsserungskonzept:

Zur Sicherung des Stralenkorpers und zur Vermeidung von wild abfliefendem Oberflachenwas-
ser ist die Verlegung eines neuen Regenwasserkanals zwingend erforderlich.

Um die Kapazitat des neuen Kanals zu entlasten und dem Gebot der ortsnahen Versickerung
Rechnung zu tragen, diirfen die 5 neuen Parzellen ihr Oberflichenwasser nicht einleiten.

Die Baugenehmigungen fiir die Parzellen sind mit der Auflage zu versehen, dass das Nieder-
schlagswasser vollstandig auf dem eigenen Grundstiick zu versickern ist (z.B. Gber Rigolen oder
Mulden).

Die Planung entspricht den Anforderungen des § 1 Abs. 4 bis 7 BauGB. Insbesondere wurden
die Belange der Abwasserentsorgung sowie die Erfordernisse des Personen- und Guterverkehrs
unter Berlicksichtigung der 6rtlichen Enge sachgerecht abgewogen.
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Finanzielle Auswirkungen

Da der Josefiweg bis dato noch nicht ausgebaut ist, handelt es sich hier um eine beitragspflich-
tige, erstmalige Herstellung. Die Kosten fiir den StraBenbau (Fahrbahn, Entwasserung, Beleuch-
tung und dgl.) sind nach Abzug des Gemeindeanteils im Sinne der ErschlieBungsbeitragssatzung
auf die Anlieger umzulegen.

.
Beratung:

Fraktion Blindins90/ die Griinen, auf dem Schotterweg ist die Versickerung des Regenwassers
moglich. Ein Asphaltbelag wird oft aufgerissen und meist unsachgemafld geschlossen. Ein Ein-
dringen des Wassers kann zu Frostschaden flihren, was wiederum teure UnterhaltsmalRnahmen
nach sich zieht. Der Josefiweg muss nicht asphaltiert werden, er erfiillt auch so seinen Zweck.
Der Schotterweg passt zum Dorf MeRnerskreith.

1.
Beschluss:

Der Stadtrat beschlieBt den Ausbau des Josefiweges am norddstlichen Ende in Abweichung von
den Regelbreiten der RAS-Q (Richtlinien fiir die Anlage von StralRen). Aufgrund der ortlichen
Gegebenheiten wird die Fahrbahnbreite variabel zwischen ca. 4,3 m und ca. 5,9 m festgesetzt.

Die Straflenentwasserung erfolgt Gber einen neu zu verlegenden Regenwasserkanal.
Flr die neu zu bebauenden 5 Parzellen wird eine verpflichtende private Versickerung des Nie-

derschlagswassers auf den Grundstiicken festgeschrieben. Ein Anschluss der privaten Flachen
an den neuen stadtischen Kanal wird nicht zugelassen.

Ja 19 Nein 1

Anmerkung:
Stadtrat Christian Reisinger hat wegen persodnlicher Beteiligung nicht abgestimmt.
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TOP 8 Erneuerung Elektrik + Infrastruktur, Bauhof; Vergabe Tiefbauarbeiten

l.
Sachverhalt:

Flr die Erneuerung der Infrastruktur der Kabelwege am Bauhofgelande sind Tiefbauarbeiten
sowie die Installation von Kabelzugschachten notwendig.

Am 24.03.2026 erfolgte somit die Submission fiir die Vergabe der notwendigen Tiefbauarbei-
ten. Die Ausschreibungsunterlagen wurden insgesamt an 2 Firmen versendet, bis zum Abgabe-
datum gingen auch zwei Angebote ein.

Die Kostenschatzung belauft sich auf 86.637,71 € (brutto).

Mindestbieter: Galli Transporte GmbH aus Burglengenfeld mit 99.988,56 € (brutto).
Zweitbieter: aus Maxhiitte-Haidhof mit 140.420,00 € (brutto)

Das Angebot der Fa. Galli Transporte GmbH liegt 13.350,85 € lber der Kostenschatzung

.
Beschluss:

Die Firma Galli Transport GmbH, Burglengenfeld, erhalt den Auftrag zum Angebotspreis von
99.988,56€ (Brutto).

Ja 21 Nein O
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TOP9 Erneuerung Elektro + Infrastruktur, Bauhof - Vergabe Elektroarbeiten

l.
Sachverhalt:

Flr die Erneuerung der Elektrik am Bauhofgelande sind u.a. Kabelzugarbeiten sowie die Liefe-
rung und Montage von Haupt- und Unterverteilungen notwendig.

Am 24.03.2026 erfolgte somit die Submission fiir die Vergabe der notwendigen Elektroarbeiten.
Die Ausschreibungsunterlagen wurden insgesamt an 4 Firmen versendet, bis zum Abgabedatum
gingen nur zwei Angebote ein.

Die Kostenschatzung belauft sich auf 99.740,41 € (brutto).

Mindestbieter: Elektrotechnik Farber GmbH aus Amberg mit 92.795,63 € (brutto).
Zweitbieter: aus Maxhiitte-Haidhof mit 105.339,15 € (brutto)

Das Angebot der Elektrotechnik Farber GmbH liegt 6.944,78 € unter der Kostenschatzung.

1.
Beschluss:

Die Elektrotechnik Farber GmbH aus Amberg erhalt den Auftrag zum Angebotspreis 92.795,63€
(Brutto).

Ja2l nein0
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TOP 10 Gasbeschaffung; Abschluss eines Dienstleistungsvertrag fiir die Durchfiihrung von
Biindelausschreibungen

l.
Sachverhalt:

Der aktuelle Gasliefervertrag mit ,,N-Energie” aus Nlrnberg lauft zum 31.12.2026 aus. Dieser
Gaslieferant wurde vor 2 Jahren auch mit einer EU-weiten Blindelausschreibung durch ,enPOR-
TAL” ermittelt.

Flr einen neuen Liefervertrag ab 01.01.2027 ist zwingend wieder eine EU-weite Ausschreibung
erforderlich.

Die Teilnahme an einer Blindelausschreibung bietet fiir die Stadt u.a. folgende Vorteile:

Durch die Blindelung der Gasnachfrage von mehreren Gemeinden (Teilnehmern) kénnen erfah-
rungsgemal} giinstigere Konditionen als bei Einzelausschreibungen erzielt werden. Neben den
Aufwanden fir eine eigenstdandige Datenaufbereitung reduziert sich der Verwaltungs- und Kos-
tenaufwand im Vergleich zu einer Einzelbeschaffung, indem die Blndelausschreibung durch
einen professionellen Dienstleister vorbereitet und durchgefiihrt wird.

Aufgrund der aktuell hohen Gaspreise wurde mit ,,enPortal” Riicksprache gehalten, mit folgen-
dem Ergebnis:

Die europdische Ausschreibung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren.

Zundchst habe sich die Stadt zu entscheiden, ob sie sich an der Sammelausschreibung beteiligt.
Bei Beteiligung kann die Stadt dann im laufenden Verfahren nicht mehr zuriicktreten. Sie kann
im Verfahren aber entscheiden, fiir wie lange sie sich ab 01.01.2027 am Ausschreibungsergebnis
bindet, z.B. 1J, 2J oder 3 J.

Nach dem Vorliegen aller ausschreibungsrelevanten Daten, entscheidet die Bayerische Kommu-
nal GmbH, eine Tochter des Bayerischen Gemeindetags, nach einer Markterkundung, zu wel-
chem Zeitpunkt die zweite Phase, also die eigentliche Ausschreibung, startet

Ob in diesem noch eine weitere Biindelausschreibung erfolgt, kénne zum jetzigen Zeitpunkt
nicht beurteilt werden. Dies sei abhéngig von mehreren Faktoren. Insbesondere, ob sich im spd-
teren Jahr noch Gemeinden beteiligen. Hinzuweisen sei, dass das Verfahren der europdische
Ausschreibung mindestens 2 bis 3 Monate in Anspruch nimmt.

Sollte die Stadt sich nicht an der Biindelausschreibung beteiligen, wiirde ab Januar 2027 in der
Grundversorgung ein Basistarif gelten und fiir grofe Abnahmestelle miisste jeweils ein Einzel-
vertrag abgeschlossen werden.

Die ,enPORTAL GmbH“ hat nach einem EU-weiten Wettbewerbsverfahren der ,Bayerischer
Gemeindetag Kommunal-GmbH"“ den Zuschlag erhalten, als Kooperationspartner der Bayeri-
scher Gemeindetag Kommunal-GmbH fiir die Vorbereitung und Durchfiihrung der zukinftigen
Blindelausschreibungen zur Energiebeschaffung im Auftrag der Stadt tatig zu sein. Die Vorberei-
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tung, die Durchfiihrung und die Administration des Vergabeverfahrens sowie die Datenbeschaf-
fung und Datenpflege erfolgen lber das web-basierte Beschaffungsportal ,,enPORTAL” connect.

Die Verglitung fur die Dienstleistungen im Bereich der Gasbeschaffung setzt sich aus einem
Grundpreis von 475.- Euro (netto) und einer gesonderten Vergitung pro Abnahmestelle zu-
sammen (15.- Euro netto pro SLP-Abnahmestelle; 175.- Euro netto pro RLM-Abnahmestelle).

Die Gesamtvergutung fiir die Teilnahme an der Bindelausschreibung belduft sich auf der Basis
der bekannten Abnahmestellen auf ca. 800.- Euro (netto).

Flr den Fall, dass kein Gasliefervertrag in Folge einer Blindelausschreibung oder einer nachge-
lagerten Ausschreibung zustande kommt, reduziert sich die Vergilitung (siehe Anlage des
Dienstleistungsvertrages, Honorarblatt).

Zul.

Der Stadtrat hat Uber die Beteiligung an jeder weiteren Blindelausschreibung sowie lber die
Erteilung einer Vollmacht an die Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH erneut zu ent-
scheiden. Nur bei einer Beteiligung an einer neuen Bilindelausschreibung fallt ein weiteres
Dienstleistungsentgelt an. Spatere Dienstleistungsentgelte konnen nur im Rahmen der Preis-
gleitklausel aufgrund § 4 Abs. 3 des Dienstleistungsvertrages erhoht werden.

Die Teilnahme an einer Blindelausschreibung erfordert einen koordinierten Verfahrensablauf
und kurzfristige Entscheidungen u.a. tUber die Zuschlagsentscheidung. Deshalb wird die ,,Bayeri-
scher Gemeindetag Kommunal-GmbH” bevollmachtigt, die wesentlichen verfahrensleitenden
Entscheidungen zu treffen.

Eine gesonderte Zuschlagsentscheidung der Stadt auf Empfehlung der enPORTAL GmbH oder
der Bayerische Kommunal-GmbH ldsst sich bei einer losweisen Nachfragebiindelung mit engen
Zeitvorgaben und bei Beteiligung einer Vielzahl von Gemeinden derzeit weder zeitlich noch
organisatorisch realisieren.

WICHTIGER HINWEIS: Die Vollmacht erstreckt sich nur auf diese Bindelausschreibungsrunde
Gas und ist auf den in der Vollmachtsurkunde festgelegten Umfang beschrankt. Es darf nur das
preisglinstigste Angebot bezuschlagt werden.

Vorgaben bezliglich des Lieferzeitraums und der Art der Beschaffung (z.B. Festpreis) werden
nicht getroffen, um flexibel auf das vorzulegende Ausschreibungskonzept (siehe 2.) reagieren
zu kénnen.
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Zu 2. und 3.

Die ,,enPORTAL GmbH* erarbeitet nach Auftragserhalt (siehe 1.) und einem Uberblick iiber die
geplanten teilnehmenden Abnahmestellen auf der Basis der konkreten Marktgegebenheiten
ein konkretes Vergabekonzept. Dieses wird mit der Bayerischen Gemeindetag Kommunal
GmbH unter Einbindung des Bayerischen Gemeindetags abgestimmt. Das Vergabekonzept soll
eine moglichst sichere und preisglinstigere Energiebeschaffung gewahrleisten.

Die enPORTAL GmbH wird das abgestimmte Vergabekonzept in enPORTAL connect zur Verfi-
gung stellen und die Stadt zur Freigabe auffordern. Aktuelle Preisindikationen sind fur die Ge-
meinde in enPORTAL connect jederzeit einsehbar. Um der Stadt nochmals Gelegenheit zu ge-
ben, die Abnahmestellen zu priifen, macht die enPORTAL von der Widerspruchlésung nach § 2
Abs. 2 des Dienstleistungsvertrages keinen Gebrauch. Vor Start des Vergabeverfahrens muss
zur Teilnahme der Stadt eine ausdriickliche Freigabe durch diese erteilt werden. Damit legt
die Stadt letztgultig die teiinehmenden Abnahmestellen, die Art der Beschaffung und den Lie-
ferzeitraum fest. Bis dahin sind noch Anderungen moglich. Auch fiir die Honorierung von en-
PORTAL sind erst die freigegebenen Abnahmestellen maRgeblich. Wird 14 Kalendertage nach
Zugang der Aufforderung noch keine Freigabe erteilt, kann die enPORTAL die Ausschreibung
ohne Teilnahme der Stadt starten.

Erteilt die Stadt ihre Freigabe, stimmt sie grundsatzlich auch der Art der Beschaffung gemal
dem Vergabekonzept (z.B. Festpreis) zu. Dies gilt auf fiir den empfohlenen Lieferzeitraum, so-
weit nicht aktiv ein anderer ausgewahlt wird. Will die Stadt von der Art der Beschaffung abwei-
chen, muss sie individuell mit der enPORTAL Kontakt aufnehmen. Soweit das Konzept die Inte-
ressen der Stadt in Bezug auf die moglichst sichere und preisglinstige Energiebeschaffung plau-
sibel gewahrleistet, soll von der Art der Beschaffung nicht abgewichen werden.

Uber das webbasierte Portal der enPORTAL GmbH, enPORTAL connect werden alle Teilnehmer
fortlaufend Uber die Entwicklungen bei der Biindelausschreibung informiert.

Durch die Anweisung in der Vollmacht, dass die Bayerische Kommunal-GmbH eine dahingehen-
de Zuschlagsentscheidung zu treffen hat, wonach dem preisglinstigsten Angebot nach der von
der Stadt genehmigten Vergabekonzeption der Zuschlag zu erteilen ist, verbleibt der Stadt der
fir eine Blndelausschreibung derzeit bestehende héchstmogliche Einfluss auf die Zuschlags-
entscheidung. Insoweit wird die Bevollmachtigung der Bayerischer Kommunal-GmbH als ver-
fahrensleitende Stelle tatig zu sein, inhaltlich beschrankt.

Mit Zuschlagserteilung durch die Bayerische Gemeindetag Kommunal-GmbH wird der Gaslie-
fervertrag geschlossen. Der Unterzeichnung bedarf es zu dessen Rechtswirksamkeit nicht (vgl.
Art. 38 Abs. 2 Satz 4 BayGO).
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Zu 4.

Die ersten Gasausschreibungsverfahren werden voraussichtlich im Mai 2026 beginnen. Um da-
ran teilnehmen zu kdnnen, muss der unterzeichnete Dienstleistungsvertrag (bereits im VJ zu-
sammen mit der Ausschreibung ,Strom” geschlossen) sowie die Vollmacht fiir Kommunal-
GmbH bei enPORTAL bis zum 30.04.2026 vorliegen und die Datenerfassung muss bis zu diesem
Zeitpunkt vollstandig erfolgt sein. Hierbei unterstiitzt die enPORTAL GmbH die Verwaltung bei
der Datenbeschaffung und wird parallel hierzu mit dem Abruf der Energiedaten (Abnahmestel-
len, Zuordnung, Verbrduche etc.) bei dem aktuellen Lieferanten Gas und dem Gasverteilnetzbe-
treiber beginnen. Hierzu muss die enPORTAL GmbH eine entsprechende Vollmacht (siehe Anla-
ge) erhalten.

Erganzende Hinweise zur Beschaffung von Biomethan oder Kompensationszertifikaten

Es ist die Beschaffung von Biomethan denkbar. Es ist jedoch mit einem Aufschlag von 2-3 Cent
pro kWh zu rechnen. Aus wirtschaftlichen Griinden wurde daher davon abgesehen, dies anzu-
bieten.

Denkbar ist auch, dass zur Kompensation Zertifikate beschafft werden, siehe Art. 4 Bay. Klima-
schutzgesetz. Um jedoch den Bieterkreis nicht unnétig einzuschranken, wird dies nicht mit der
Gasbeschaffung verknipft.

Die Preise fiir die Zertifikate sind bérsenabhangig und daher im Voraus nicht valide zu prognos-
tizieren und hangen vom gewiinschten Standard des Zertifikates ab. In der Vergangenheit lagen
die Preise im Bereich von 0,2 — 0,25 Cent/kWh fur ein Zertifikat mit WWF Gold Standard. Bei
einem Gasbedarf von 1.000.000 kWh/a entsprechen diese Preise Mehrkosten in Hohe von
2.000 - 2.500 Euro pro Jahr.

Diese Zertifikate konnen Uber die entsprechende Plattform — ergdnzend zur Erdgasbeschaffung
— erworben werden. Die enPORTAL GmbH unterstitzt bei Bedarf bei dem Erwerb dieser Zertifi-
kate.



Niederschrift tiber die Sitzung des Stadtrates vom 16.04.2026 Seite 21

.
Beschluss:

1. Der Erste Burgermeister Rudolf Seidl

wird beauftragt, der Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH die Vollmacht gemaf
Anlage zu erteilen, nach der sie die verfahrensleitenden Entscheidungen fir die Biindel-
ausschreibung von Lieferleistungen fir Gas ab dem 01.01.2027 im Rahmen der Vorga-
ben dieser Vollmacht und des freigegebenen Vergabekonzepts treffen darf. Die Bayeri-
sche Gemeindetag Kommunal-GmbH wird darin angewiesen, unter Beobachtung der
abgestimmten Vergabekonzeption demjenigen Lieferanten den Zuschlag zu erteilen, der
fir das einschlagige Los/die Lose das jeweils preisglinstigste Angebot, welches die Ge-
meinde betrifft, unterbreitet.

2. Im Rahmen der anstehenden Biindelausschreibung fiir Gas wird die enPORTAL
GmbH beauftragt, Erdgas ab 01.01.2027 zu beschaffen.

3. Der Erste Burgermeister Rudolf Seidl

wird beauftragt, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der Mitteilung lber die
Bereitstellung des Vergabekonzeptes die Blindelausschreibung freizugeben.

4. Der Erste Blirgermeister Rudolf Seidl
wird beauftragt, der enPORTAL GmbH flr die Abfrage von Abnahmestellen und Ver-

brauchsdaten bei dem aktuellen Energielieferanten bzw. den Netzbetreibern eine Voll-
macht zu erteilen.

Ja 20 Nein 0

Anmerkung:
Stadtrat Meier Matthias war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.
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TOP 11 Ortliche Rechnungspriifung des HHJahres 2024; Feststellung der Jahresrechnung
2024 und Entlastung

l.
Sachverhalt:

Den Vorsitz fur diesen Tagesordnungspunkt Gbernimmt 2. Blirgermeister Franz Brunner.

Der ortliche Rechnungsprifungsausschuss hat in zwei Sitzungen die Haushaltsrechnung 2024
gepriift.

Die wahrend der Rechnungsprifungsausschusssitzungen gestellten Fragen konnten durch die
Verwaltung gleich beantwortet bzw. bei der darauffolgenden Sitzung geklart werden.

Die anwesenden Mitglieder des Rechnungsprifungsausschusses waren sich einig, dass folgende
Themen Gegenstand der Behandlung im Stadtrat werden sollen:

Textziffer 1:

Im Jahr 2024 wurden die Einsatze aus den Jahren 2022 und 2023 bearbeitet und abgerechnet.
Die Verwaltung soll die Aktualitat der Abrechnung verbessern und Zug um Zug im selben Jahr
abrechnen, in dem der Einsatz auch stattgefunden hat.

Der Rechnungspriifungsausschuss kennt den aufwandigen Ablauf der Einsatzabrechnung an.
Sollte es nicht moglich sein, die Rickstande zeitnah aufzuholen, bittet der Rechnungsprifungs-
ausschuss die Verwaltung, intern eine Optimierung/Lésung zu finden.

Die Jahresrechnung 2024 wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt (Art 32 Abs. 2 Nr. 6
und Art 52 GO).

Jahresrechnung 2024
Kenntnisnahme gem. Art. 102 Abs. 2 GO

l.
Sachverhalt:

Bekanntgabe der Jahresrechnung 2024

GemalR Art 102 Abs. 2 GO ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten
nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem Stadtrat vorzule-
gen. Dieser nimmt von der Jahresrechnung Kenntnis.

Der Rechenschaftsbericht mit Erlauterungen zur Jahresrechnung wird dem ortli-
chen Rechnungspriifungsausschuss wieder vorgelegt werden.
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Hinweis:

Bei der Bekanntgabe der Jahresrechnung wird diese noch nicht festgestellt. Uber die
Feststellung der Jahresrechnung beschliefSst der Stadtrat erst nach Priifung der értli-

chen Jahresrechnung (Art 102 Abs. 3 GO).

Ansdtze 2024

Die Ansatze betrugen im

Verwaltungshaushalt
Vermogenshaushalt

Sollabschluss: 2024

Der Verwaltungshaushalt

schliel3t bereinigt in den Einnahmen und
Ausgaben mit

Der Vermogenshaushalt

schlieBt bereinigt in den Einnahmen und
Ausgaben mit

Der Gesamthaushalt
schliel3t in den Einnahmen und Ausgaben mit

Zufilhrung zum Vermogenshaushalt:

Bei Aufstellung des Haushalts wurde eine Zufiihrung zum
Vermogenshaushalts i. H. v.

geplant.

Im Jahresergebnis betragt diese Zufiihrung des Verwal-
tungshaushalts an den Vermogenshaushalt

Das Rechnungsergebnis war im Vergleich zur Planung um
besser.

Die gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHYV im Verwaltungs-
haushalt zu erreichende Mindestzufiihrung (=ordentliche
Tilgung v. Krediten) i. H. v.

27.402.100,00 €
13.903.800,00 €

27.738.238,18 €

11.470.159,00 €

39.208.397,18 €

2024

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.269.900,00 €

Seite 23
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ggf. zusdtzlich geplante Sondertilgung
wurde um
unterschritten!

Die Zufiihrung vom Vermoégenshaushalt an den
Verwaltungshaushalt betrug

Solliiberschuss / Riicklagenzufiihrung:

Die Jahresrechnung ergab im VermogensHH einen Soll-
Uberschuss von

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurden dafiir
benétigt

Gesamt-Solliiberschuss

Dieser Betrag wurde der "Allgemeinen Rucklage" zugefiihrt.

2024

0€
-1.269.900,00 €

6.610,64 €

2.131.861,61 €

6.610,64 €

2.125.250,97 €

2025 wurde dieser Betrag im Vermogenshaushalt als Einnahme angesetzt (HHSt. 9100.3100).

Ist-Uberschuss/Ist-Fehlbetrag

Der Ist-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt zum 31.12.

2024

2024

betragt -1.352.477,07 € (Ist-Einnahmen ./. Ist-Ausgaben)
z.B. Kasseneinnahmereste aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer,

Mieten, staatliche Zuschisse, etc.)

Der Ist-Uberschuss im Vermdgenshaushalt

betragt 2.121.288,37 € (Ist-Einnahmen ./. Ist-Ausgaben)

Der Gesamt Ist-Uberschuss betrigt somit:

Der Gesamtbestand betragt:
Saldo:

Bestand Verwahrgelder:

Gesamtbestand:

.
Beschluss:

768.811,30 €

768.811,30 €
34.560,33 €

803.371,63 €

Seite 24
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Der Stadtrat stellt gem. Art. 102 Abs. 3 GO die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2024 fest.
Ja20 Nein O

Anmerkung:
Erster Blirgermeister Rudolf Seidl war im Sitzungssaal anwesend, hat aber nicht mitgestimmt.

1.
Beschluss:

Der Stadtrat erteilt gem. Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung fiir die Jahresrechnung des Haus-
haltsjahres 2024.

Ja 20 Nein O

Anmerkung:
Erster Blirgermeister Rudolf Seidl war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Sitzungssaal

anwesend und hat nicht mit abgestimmt.
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TOP 12 Abschlusssitzung des Stadtrates der Wahlperiode 2020/2026; Abschlussworte des
1. Biirgermeisters

l.
Sachverhalt:

Abschlussworte des Ersten Burgermeisters Rudolf Seidl zur Abschlusssitzung
der auslaufenden Wahlperiode

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates,

verehrte Ehrengaste,

liebe Mitburgerinnen und Mitbirger,

heute stehen wir am Ende einer Wahlperiode — sechs Jahre, die uns gefordert, gepragt
und auch zusammengeschweil3t haben. Es ist ein Moment des Riickblicks, aber auch
des Dankes und der Wertschatzung.

Wenn wir auf diese Jahre zuriickschauen, dann durfen wir das mit Stolz tun. Wir haben
gemeinsam — und ich betone bewusst dieses ,gemeinsam® — viel erreicht. Unterschied-
liche Meinungen, lebendige Diskussionen und manchmal auch kontroverse Standpunk-
te gehoren zu einer funktionierenden Demokratie dazu. Doch am Ende stand stets das
gemeinsame Ziel im Mittelpunkt: das Wohl unserer Stadt Maxhutte-Haidhof und ihrer
Birgerinnen und Blirger.

Die Wahlperiode begann unter aul3ergewohnlichen und fir uns alle herausfordernden
Umstanden. Die Corona-Pandemie hat unser Leben von einem Tag auf den anderen
verandert. Sie hat auch die Arbeit im Stadtrat tiefgreifend beeinflusst. Sitzungen fanden
unter strengen Auflagen statt, in ungewohnten Sitzordnungen und oft mit der gebotenen
Distanz, die uns allen schwergefallen ist. Viele liebgewonnene Veranstaltungen — das
Birgerfest, die Sportlerehrung und zahlreiche Vereinsaktivitaten — mussten abgesagt
werden. Das gesellschaftliche Leben kam zeitweise nahezu zum Stillstand.

Und dennoch — oder vielleicht gerade deshalb — haben wir in dieser Zeit Verantwortung
tubernommen. Wir haben Entscheidungen getroffen, oft unter Unsicherheit, aber immer
mit dem Anspruch, das Beste flir unsere Stadt zu erreichen. Diese Zeit hat uns viel ab-
verlangt, aber sie hat auch gezeigt, wie tragféahig unser Zusammenhalt ist.

Nach der Pandemie kehrte das Leben Schritt fur Schritt zurtick. Es war spurbar, wie
grof3 die Sehnsucht nach Gemeinschaft war. Vereine und Organisationen haben ihre
Jubilden nachgeholt, Feste wurden wieder gefeiert, Begegnungen wurden wieder mog-
lich. Dieses Wiederaufleben des gesellschaftlichen Lebens war und ist ein starkes Zei-
chen fur die Lebendigkeit unserer Stadt.

Doch nicht nur gesellschaftlich, auch infrastrukturell und stadtebaulich hat sich in den
vergangenen sechs Jahren viel getan.

Wir haben wichtige Projekte angestol3en, begleitet und erfolgreich abgeschlossen. Der
Bau des Kinderhauses ,Erlenwichtl“ mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Millionen
Euro ist ein sichtbares Zeichen dafir, dass wir in die Zukunft unserer Kinder investieren.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Beteiligung unserer Birgerinnen und Birger. Mit dem
Burgerhaushalt werden Ideen und Anliegen direkt eingebracht und umgesetzt werden.
Das ist gelebte Demokratie vor Ort.
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Der Breitbandausbau ist mit grof3en Schritten vorangekommen. Unsere Gewerbegebie-
te sind vollstandig erschlossen und letzte Woche startete die Telekom mit dem eigen-
wirtschaftlichen Ausbau in der Kernstadt. Damit schaffen wir die Grundlage fur wirt-
schaftliche Entwicklung und digitale Teilhabe.

Auch in vielen weiteren Bereichen konnten wir Fortschritte erzielen:

Die Einweihung von REWE und Lidl hat unsere Nahversorgung gestarkt.

Das Baugebiet LENA wurde ausgewiesen und eigene Bauplatze konnten an Birgerin-
nen und Blrger vergeben werden.

Wasserleitungen und Kanéle wurden erneuert — oft unsichtbar, aber von elementarer
Bedeutung fur das Funktionieren unserer Infrastruktur.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Sicherheit und Einsatzbereitschaft unserer Feu-
erwehren. Neue Einsatzfahrzeuge wurden beschafft, moderne Feuerwehrhauser ein-
geweiht. An dieser Stelle mochte ich allen funf Feuerwehren in Leonberg, Maxhiitte-
Winkerling, Pirkensee, Ponholz und Mel3nerskreith meinen tiefen Respekt und meinen
herzlichen Dank aussprechen. Stellvertretend danke ich dem federfihrenden Komman-
danten Daniel Brunner fUr die hervorragende Zusammenarbeit.

Unsere Stadt hat sich auch in vielen weiteren Bereichen weiterentwickelt:

Der Ausbau wichtiger Verkehrsachsen wie der Teublitzer StraRe und der Raffastral3e,
die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Maxhiitte-Haidhof
unter Vorstand Ludwig Haslbeck,

die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflache am Calvarienberg als Beitrag zur Ener-
giewende,

der Bau des Regenriickhaltebeckens in Verau,

die Anschaffung einer neuen Soleanlage fiir den Bauhof,

umfangreiche WaldbaumaRnahmen und Baumpflanzungen zur Starkung unseres Oko-
systems,

die Fertigstellung des Radwegs Verau—Teublitz sowie der Neubau des Leichenhauses
in Pirkensee, um nur wenige Punkte zu benennen.

Mit dem Integrierten Stadtebaulichen Entwicklungskonzept haben wir zudem einen
wichtigen strategischen Rahmen fiur die zukinftige Entwicklung unserer Stadt geschaf-
fen.

Mein ausdrucklicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Stadtver-
waltung. Sie sind das Ruckgrat unserer taglichen Arbeit. Ohne ihr Engagement, ihre
Kompetenz und ihre Verlasslichkeit waren viele der genannten Projekte nicht mdglich
gewesen.

Ebenso danke ich der Presse, inshesondere Herrn Norbert Wanner, fur die kontinuierli-
che und sachliche Berichterstattung. Sie tragt dazu bei, Transparenz zu schaffen und
die Burgerinnen und Burger mitzunehmen.

Weitere bedeutende Entwicklungen waren:

- der ins Leben gerufene Zweckverband Stadtedreieck unter der Leitung von Geschafts-
fuhrer Sebastian Hauser, sowie die Errichtung des interkommunalen Recyclinghofs, der
seit 2024 auch zusatzliche wichtige Aufgaben erfillt.

- sowie die Eroffnung der neuen Gringutannahmestelle gemeinsam mit der Familie Hu-
ber,

- und das 70-jahrige Stadtjubilaum im Jahr 2023 — ein Gemeinschaftsprojekt unserer
Birger, ein Fest, das uns allen in schoner Erinnerung geblieben ist,

Meine Damen und Herren,
ein ganz besonderer Dank gilt Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates.
Sie alle haben in den vergangenen Jahren einen erheblichen Teil Ihrer Freizeit in dieses



Niederschrift tiber die Sitzung des Stadtrates vom 16.04.2026 Seite 28

Ehrenamt investiert. Sie haben Verantwortung tbernommen, Entscheidungen getroffen,
sich in Ausschiissen engagiert und unsere Stadt nach aufRen vertreten. Sie waren An-
sprechpartner fir die Burgerinnen und Birger, haben zugehort, vermittelt und gestaltet.

Dieses Engagement ist nicht selbstverstandlich. Es verdient hochsten Respekt und An-
erkennung. Daflr sage ich lhnen allen von Herzen: Danke.

Meine Damen und Herren,

heute ist nicht nur ein Moment des Ruckblicks, sondern auch ein Moment des Ab-
schieds. Sieben Personlichkeiten verlassen mit dem Ende dieser Wahlperiode den
Stadtrat. Sie alle haben unsere Stadt Uber viele Jahre hinweg mitgepragt — mit ihrer Er-
fahrung, inrem Engagement, ihrer Uberzeugung und nicht zuletzt mit ihrer Personlich-
keit.

Solche Abschiede sind nie nur formale Vorgange. Sie sind immer auch mit Dankbarkeit
verbunden — und mit grof3em Respekt vor der geleisteten Arbeit:

Frau Gabriele Karl gehorte dem Stadtrat tber einen Zeitraum von 12 Jahren, von 2014
bis 2026, an. In dieser Zeit hat sie sich mit gro3em Pflichtbewusstsein dem Haupt- und
Finanzausschuss, im Zweckverband zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Stad-
tedreieck sowie im Zweckverband Umfahrungsstral3e Stadtedreieck gewidmet. Stellver-
tretend hat sie sich auch im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss und im Rechnungs-
prifungsausschuss eingebracht. Gerade dort, wo es um verantwortungsvolle Entschei-
dungen und den sorgfaltigen Umgang mit 6ffentlichen Mitteln geht, war ihre sachliche
und verlassliche Arbeitsweise von grofiem Wert.

Frau Sibylle Bohm war ebenfalls 12 Jahre lang Mitglied des Stadtrates. Ihr Engage-
ment im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rechnungsprifungsausschuss zeigt,
wie sehr ihr Transparenz, Genauigkeit und Verlasslichkeit am Herzen lagen. Sie hat
ihre Aufgaben stets gewissenhaft und mit einem hohen Mal3 an Verantwortungsbe-
wusstsein wahrgenommen.

Herr Eduard Schéaffer hat in seinen 12 Jahren im Stadtrat insbesondere im Umwelt-,
Bau- und Verkehrsausschuss gewirkt. Gerade in diesem Bereich werden die Weichen
fur die langfristige Entwicklung unserer Stadt gestellt. Mit seiner Mitarbeit hat er dazu
beigetragen, wichtige Projekte zu begleiten und Entscheidungen mitzutragen, die unse-
re Stadt nachhaltig pragen.

Herr Manfred Plank kann auf beeindruckende 24 Jahre kommunalpolitischer Tatigkeit
zuriickblicken. Uber mehr als zwei Jahrzehnte hinweg hat er Verantwortung tibernom-
men und die Entwicklung unserer Stadt aktiv mitgestaltet. Seine Erfahrung, seine Ver-
l&sslichkeit und sein stetiger Einsatz waren fur dieses Gremium von unschétzbarem
Wert. Er war Mitglied im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss. Die Verleihung der
,Kommunalen Dankurkunde des Ministerprasidenten® im Jahr 2020 ist eine verdiente
Anerkennung seines langjahrigen Engagements.
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Herr Berthold Kick war 22 Jahre lang Mitglied des Stadtrates. In dieser Zeit hat er sich
in verschiedenen Ausschissen engagiert und seine Erfahrung eingebracht. Auch er war
Mitglied im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss. Wer sich tber einen so langen Zeit-
raum hinweg fir die Belange der Stadt einsetzt, der tut dies nicht nebenbei — das erfor-
dert Uberzeugung, Ausdauer und Einsatzbereitschaft. Dafiir gebuihrt ihm unser beson-
derer Dank. Berthold Kick erhielt 2021 die Kommunale Dankesurkunde des Minister-
prasidenten.

Das Relief und seine Sitzungsmappe werden Herrn Berthold Kick in den kommenden
Tagen zugestellt.

Und schlief3lich ein Stadtratskollege, dessen Name untrennbar mit der kommunalpoliti-
schen Entwicklung unserer Stadt verbunden ist: Herr Franz Brunner.

Herr Brunner kann auch auf ein aul3ergewohnlich langes und vielseitiges kommunalpoli-
tisches Engagement zuriickblicken. Von 2001 bis 2014 war er Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Maxhitte-Haidhof.

Dem Stadtrat der Stadt Maxhutte-Haidhof gehort er seit dem Jahr 2002 an — mit dem
Ende dieser Wahlperiode schliel3t sich damit ein Kreis von 24 Jahren engagierter und
verlasslicher Mitarbeit in diesem Gremium.

Im Jahr 2008 wurde er zum Zweiten Blrgermeister gewahlt — ein Amt, das er bis 2026
mit groRem Pflichtbewusstsein, Sachverstand und persénlichem Einsatz ausgetbt hat.
Daruiber hinaus vertritt er seitdem die Interessen unserer Stadt als Verbandsrat im
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadte Maxhutte-Haidhof und Teublitz. Ich
personlich danke Dir fur sechs Jahre als mein Stellvertreter. Es war eine sehr gute, par-
teipolitisch Ubergreifende Zusammenarbeit.

Auch auf Landkreisebene hat er Uber viele Jahre hinweg Verantwortung tbernommen:
Seit 2002 ist er Mitglied des Kreistages des Landkreises Schwandorf und wirkt dort ak-
tiv in verschiedenen Ausschissen mit.

Mit dem April 2026 endet somit eine 24-jahrige Ara im Stadtrat unserer Stadt — eine
Zeit, in der Franz Brunner die Entwicklung Maxhitte-Haidhofs maRRgeblich mitgestaltet
und gepragt hat.

Eine besondere und herausragende Anerkennung seines Wirkens wurde ihm zudem
zuteil: In einer Feierstunde im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen in Minchen
erhielt er aus den Handen des Bayerischen Finanzministers Albert Furacker das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, verliehen
durch den Bundesprasidenten.

Diese Auszeichnung wurdigt eindrucksvoll sein langjahriges, vielseitiges und nachhalti-
ges Engagement fur das Gemeinwohl — weit Uber die Grenzen unserer Stadt hinaus.

Stadtrat Josef Stadlbauer scheidet ebenfalls aus dem Gremium aus und lasst sich, wie
wir am Anfang der Sitzung bereits gehdrt haben, aus gesundheitlichen Grinden ent-
schuldigen. Ich méchte es jedoch nicht versdumen seine Verdienste in der Kommunal-
politik zu erwdhnen:

Mit insgesamt 35 Jahren im Stadtrat — von 1984 bis 1989 und von 1996 bis 2026 — steht
sein Name in besonderer Weise fir Kontinuitat, Erfahrung und auf3ergewohnliches En-
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gagement. Uber Jahrzehnte hinweg hat er die Entwicklung unserer Stadt begleitet und
mitgestaltet. Von 2008 bis 2014 hat er zudem als 3. Burgermeister Verantwortung tber-
nommen. Die ihm verliehenen Auszeichnungen — die ,Kommunale Dankurkunde® im
Jahr 2009 sowie die ,Kommunale Verdienstmedaille in Bronze® im Jahr 2020 - sind
Ausdruck héchster Anerkennung. Doch jenseits aller Auszeichnungen bleibt vor allem
eines: der groRe Respekt vor einem Lebenswerk im Dienste der kommunalen Selbst-
verwaltung. Nur zur Vervollstandigung: Josef Stadlbauer war Mitglied im Haupt- und
Finanzausschuss, im Rechnungsprifungsausschuss und als Verwaltungsrat bei den
Stadtwerken.

Das Relief und seine Sitzungsmappe wird Herrn Stadlbauer in den kommenden Tagen
zugestellt.

Meine Damen und Herren,

alle, die wir heute verabschieden, haben eines gemeinsam: Sie haben einen Teil ihres
Lebens in den Dienst unserer Stadt gestellt. Sie haben Zeit geopfert, Verantwortung
Ubernommen und Entscheidungen getroffen — oft nicht einfach, manchmal auch unter
Kritik, aber immer mit dem Ziel, das Beste fur unsere Stadt zu erreichen.

Fur dieses Engagement, fur diese Verlasslichkeit und fur diese geleistete Arbeit sage
ich — auch im Namen des gesamten Stadtrates und der Stadt Maxhitte-Haidhof — von
Herzen:

Vergelt's Gott und ein aufrichtiges Dankeschon.

Stadtrat Berthold Kick verlies vor der Verabschiedung die Sitzung.
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TOP 13 Abschlusssitzung des Stadtrates; Abschlussworte von Frau Stadtritin Gabriele
Karl fiir die ausscheidenden Stadtratinnen und Stadtrite

l.
Sachverhalt:

Abschiedsworte fiir die ausscheidenden Stadtratinnen und Stadtrate Friihjahr 2026

Verehrter Herr Blirgermeister, lieber Rudi,
liebe Stadtratskolleginnen, liebe Stadtratskollegen,
werte Gaste,

der letzte Tagesordnungspunkt in unserer noch gemeinsamen, letzten Stadtratssitzung 2026
heillt; ,,die Verabschiedung der Stadtratskolleginnen und Stadtratskollegen, die aus dem Ehren-
amt ausscheiden”.

Nach vielen Jahren guter und gewissenhafter Arbeit flr die Stadt Maxhitte-Haidhof und den
stets mit viel Herzblut geflihrten Einsatz zum Wohle der hier wohnenden Birgerinnen und Biir-
gern heiBt es nun Adieu zu sagen.

Passend zu diesem Tagesordnungspunkt und ebenfalls passend zur jetzigen Jahreszeit, mochte
ich ein Liedtext rezitieren.

Eine Volksweise mit Text von August Heinrich von Fallersleben

Winter ade,
Scheiden tut weh.

Alles im Leben hat seine Zeit. Unsere Zeit der Stadtratstatigkeit ist nun vorbei. Im Liedtext geht
es weiter

,aber dein Scheiden macht, dass mir das Herz lacht.”

Ja, denen, die nach uns kommen, lacht das Herz, sie werden sich auf ihre neuen Aufgaben freu-
en und wir wiinschen ihnen Gottes Segen fiir ihre verantwortungsvollen Entscheidungen.

Und nun, so denke ich, kann ich im Namen aller scheidenden Stadtratskolleginnen und Stadt-
ratskollegen zum Abschied ein Dankeschon sagen.

Danke an unseren Herrn Birgermeister Rudi Seidl und sein Team im Rathaus fiir die stets gute
Zusammenarbeit.

Danke an die Mitarbeiter im Bauhof.

Danke an den Gartnertrupp, der uns alle das Herz erfreut hat. Blumen und Dekoration lassen
durch Euch unsere Stadt und die Ortsteile aufbliihen.

Ein herzliches Dankeschén an unseren Hallenwart, Harald Griesbeck, der stets fiir uns gesorgt
hat. Ob im Konferenzraum oder in schweren Coronazeiten hat er in der Stadthalle immer vor-
schriftsmaRig fir die richtige Sitzordnung gerungen. Danke flr die immer freundliche Unter-
stitzung.
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Ein besonderer Dank gilt den Wahlerinnen und Wahlern, die uns ihr Vertrauen geschenkt ha-
ben. Dank ihrer Stimmen durften wir unser Stadtratsmandat austiben.

Last but not least ein groRes Dankeschon an Sie, an Euch, liebe Stadtratskolleginnen und Stadt-
ratskollegen, dass wir Euch kennenlernen durften und Dank dafiir, dass wir zum Wohle der
Stadt Maxhiitte-Haidhof und den Menschen in Stadt und Ortsteilen zusammenarbeiten durften.

Ich wiinsche nun allen, den scheidenden Stadtrdtinnen und Stadtrdaten Gottes Segen, Gesund-
heit und Gliick auf fir die Aktiven im Stadtrat.

Gluck auf fiir Maxhitte-Haidhof und eine gute und friedvolle Zeit.

Der Vorsitzende bedankte sich herzlich bei Stadtrétin Gabriele Karl fiir die emotionalen Worte
im Namen aller scheidenden Stadtrdtinnen und Stadtrédite.

Er beendete die Sitzung um 20:00 Uhr.

Rudolf Seidl Karl-Peter Wiirstl (Dipl.Verw.FH)
Erster Blirgermeister Schriftfihrer



	grtext
	sidat
	Anwesenheit
	ergaenzung
	Entschuldigt
	BM_TEXT2
	bm_text3
	Text
	Tagesordnung
	RANGE!A4
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

